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§ 34 ZustG Abfrage des
Teilnehmerverzeichnisses und

Übermittlung des zuzustellenden
Dokuments

 ZustG - Zustellgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

1. (1)Die zustellende Behörde oder in ihrem Auftrag ein Zustellsystem gemäß § 28 Abs. 3 Z 1 bis 3 hat durch

elektronische Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses zu ermitteln, ob der Empfänger

1. 1.beim Teilnehmerverzeichnis angemeldet ist und

2. 2.die Zustellung nicht gemäß § 28b Abs. 2 zweiter Satz ausgeschlossen hat.

Liegen diese Voraussetzungen der Z 1 und 2 vor, so sind die Informationen gemäß § 28b Abs. 1 Z 3 und 6 bis 8 der

Behörde oder dem in ihrem Auftrag tätigen Zustellsystem zu übermitteln; andernfalls ist dieser oder diesem

mitzuteilen, dass diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Steht der Behörde ein vom Empfänger akzeptiertes

Format zur Verfügung, so hat sie das zuzustellende Dokument in diesem Format dem in ihrem Auftrag tätigen

Zustellsystem zu übermitteln.

2. (2)Eine Abfrage zur Ermittlung der in Abs. 1 angeführten Daten darf nur

1. 1.zum Zweck der Zustellung von Dokumenten auf Grund eines Auftrags einer Behörde nach Abs. 1 oder

2. 2.zum Zweck der Zusendung von Dokumenten auf Grund eines Auftrags eines Verantwortlichen des

öffentlichen Bereichs erfolgen.

Als Suchkriterien dürfen nur die Daten gemäß § 28b Abs. 1 Z 1 bis 5, 9 und 10 verwendet werden.

3. (3)Verpflichteten Teilnehmern des elektronischen Rechtsverkehrs (§ 89c GOG) ist in das Zustellsystem gemäß § 28

Abs. 3 Z 3 zuzustellen.

4. (4)Liegen die Voraussetzungen für eine elektronische Zustellung gemäß Abs. 1 nicht vor, kann auf Verlangen des

Versenders vom Teilnehmerverzeichnis an die elektronische Verständigungsadresse gemäß § 28b Abs. 1 Z 4 oder

an eine beigestellte elektronische Verständigungsadresse eine Information über eine beabsichtigte elektronische

Zustellung versendet werden. Eine solche beigestellte elektronische Verständigungsadresse darf im

Teilnehmerverzeichnis auch ohne Anmeldung zu diesem gespeichert und verwendet werden.

5. (5)Die Betreiber von Internetportalen, die das Anzeigemodul gemäß § 37b Abs. 4 anbinden dürfen, sowie die

Betreiber des Unternehmensserviceportals und des Bürgerserviceportals gemäß § 3 des

Unternehmensserviceportalgesetzes – USPG, BGBl. I Nr. 52/2009, in die das Anzeigemodul gemäß § 37b Abs. 4

eingebunden ist, sind berechtigt das Teilnehmerverzeichnis abzufragen, um eine allfällige Anmeldung oder

Abmeldung vom Teilnehmerverzeichnis zielgerichtet zu erleichtern.
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